
Weg mit § 219a!*
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*Demo: § 219a StGb muss weg – 

Informationsrechte sind 

Menschenrechte !

28.09. 16:30 Uhr 
Saturn City 
Mönckebergstraße 1



Alle Menschen müssen diskriminierungsfrei über ihre Familienplanung 
und ihr Sexualleben entscheiden können und bei der Wahrnehmung 
ihrer Rechte unterstützt werden – unabhängig von ihrer Herkunft, 
sexuellen und geschlechtlichen Orientierung oder der sozialen, öko- 
nomischen und gesundheitlichen Situation.

Der § 219a STGB

Das Bündnis für sexuelle  
Selbstbestimmung Hamburg

Beim § 219a StGB handelt es sich um einen Strafrechtsparagrafen 
aus dem Jahr 1933. Abtreibungsgegner*innen benutzen ihn regel- 
mäßig, um Ärzt*innen anzuzeigen, zu belästigen und einzuschüchtern. 
Frauen, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken, 
brauchen in dieser Situation neutrale und qualifizierte Informationen, 
um eine Entscheidung fällen zu können. Sie sollten ihr Recht auf freie  
Arztwahl wahrnehmen können. Ärzt*innen dürfen nicht kriminalisiert 
werden, wenn sie ihrer Informations- und Aufklärungspflicht 
Patientinnen gegenüber nachkommen!
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